
 

 
Konto der Kreisverwaltung:  

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67170560603424001391 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer:  
062/149/01062 

Telefon -Vermittlung:   
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten:  
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin -  

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
An das  
Mitglied des Kreistages  
Birgit Bader 
 
über Büro des Kreistages  

 Nebenstelle:  

Dezernat: III 

Amt:  

Bearbeiter(in): Herr Stornowski 

Zimmer-/Haus-Nr.: 230/1 

Telefon-Durchwahl: 03984 701301 

Telefax: 03984 704399 

E-Mail: dezernat-3@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen  Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum  

   21.02.2024 

 
 
Ihre Anfrage - Naturschutzprojekt Randow-Niederunge n 
DS-Nr.: AF/043/2024 
 
 
Sehr geehrte Frau Bader, 
 
Ihre o.g. Anfrage ist im Kreistagsbüro am 12.02.2024 eingegangen.  
 
Nachdem der Projektantrag des Landes Brandenburg, vertreten durch das Landesamt 
für Umwelt, mit dem Titel „Brandenburgs Luchgebiete klimaerhaltend bewahren - Initi-
ierung einer Moorerhaltenden Stauhaltung und Bewirtschaftung (kurz: BluMoo)“ durch 
das BMUV im Rahmen der Förderinitiative „Vorhaben zum Moorbodenschutz“ be-
schieden wurde, erfolgte Anfang des Jahres 2022 die Einrichtung eines wesentlichen 
Teiles der Demonstrationsflächen in der Gebietskulisse des vom Landkreis Uckermark 
geplanten Naturschutzgroßprojektes in der Randowniederung. Da der Inhalt des o. g. 
Projektes, das sich mit den Stichworten Moorbodenschutz, Wiedervernässung, nasse 
Bewirtschaftung, Klimaschutz, Paludikultur beschreiben lässt, in Teilen mit dem Inhalt 
des geplanten Naturschutzgroßprojektes übereinstimmt (vgl. Beschluss des Kreista-
ges vom 09.06.2021 BV/114/2021), wurde im Auftrag des Landkreises eine Gegen-
überstellung und Abgrenzung beider Projekte erstellt, die seit Ende des Jahres 2023 
vorliegt.  
 
Derzeit erarbeitet das Fachamt die weitere Verfahrensweise bezogen auf die Umset-
zung des Naturschutzgroßprojektes unter Berücksichtigung der vorgenannten Begut-
achtung, um inhaltliche Projektüberschneidungen zu vermeiden. Aus diesem Grund 
benötige ich für die Beantwortung Ihrer Fragestellung einen Zeitrahmen bis zum 
15.03.2024.  
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Betrachten Sie dieses Schreiben bitte als Zwischeninformation gemäß § 14 Abs. 3 
GeschO.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Karsten Stornowski  
3. Beigeordneter 


